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Personal- und Lohnstatistik¹ 

1. Personalaufwand 

2016
in Fr. 1000

2015
in Fr. 1000

Differenz
in %

Löhne²

300 Behörden, Kommissionen und Richter
3000 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen –3 592 –3 920 8.4
3001 Vergütungen an Behörden, Kommissionen, Richter –16 059 –15 848 –1.3

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals –1 384 343 –1 375 344 –0.7

302 Löhne der Lehrkräfte
3020 Löhne der Lehrkräfte –642 123 –654 117 1.8

Total Löhne –2 046 117 –2 049 229 0.2

303 Temporäre Arbeitskräfte –3 310 –6 808 51.4

304 Zulagen
3040 Kinderzulagen –0    0
3041 Familienzulagen    0    0
3042 Verpflegungszulagen –17 505 –15 951 –9.7
3043 Wohnungszulagen –1    0
3049 Übrige Zulagen –1 –80 98.3

Total Zulagen –17 507 –16 031 –9.2

305 Arbeitgeberbeiträge
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten –131 095 –129 724 –1.1
3051 AG-Beiträge an eigene Pensionskassen    0    0
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen –229 386 –226 251 –1.4
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen –11 047 –10 894 –1.4
3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen –23 203 –22 919 –1.2
3059 Übrige AG-Beiträge²   62 828 –6 478 1 069.9

Total Arbeitgeberbeiträge –331 903 –396 265 16.2

306 Arbeitgeberleistungen
3060 Ruhegehälter –8 152 –4 383 –86.0
3061 Renten oder Rentenanteile    0    0
3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile    0    0
3063 Unfallrenten und Rentenablösungen –42 –40 –4.1
3064 Überbrückungsrenten   –9 446 –6 435 –46.8
3069 Übrige Arbeitgeberleistungen    0 –15 100.0

Total Arbeitgeberleistungen –17 640 –10 873 –62.2

309 Übriger Personalaufwand
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals –13 996 –14 346 2.4
3091 Personalwerbung –2 229 –2 564 13.1
3099 Übriger Personalaufwand –5 822 –4 955 –17.5

Total übriger Personalaufwand –22 046 –21 864 –0.8

Total Personalaufwand Direktionen und Staatskanzlei –2 438 523 –2 501 071 2.5

¹ Die Personal- und Lohnstatistik beschränkt sich auf die dem Regierungsrat unterstellten Direktionen und die 
Staatskanzlei, d. h., die Behörden, die Rechtspflege, die selbstständigen und unselbstständigen Anstalten sind 
nicht Bestandteil der Statistik.

² Von der in der Rechnung 2011 gebildeten Rückstellung für die während der Sanierungsdauer vom Kanton zu 
leistenden Sanierungsbeiträge an die BVK wurden 69,5 Mio. Franken in der Rechnung 2016 aufgelöst.
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UBS-Lohnumfrage 2012–2016 und Lohnrunde Kanton Zürich¹

Jahr UBS-Lohnumfrage 
Prognosewert Lohnrunde

UBS-Lohnumfrage 
Tatsächlicher Wert Lohnrunde

Lohnrunde 
Kanton Zürich

2012 1.12% 1.00% 0.9%
2013 0.79% 0.94% 0.4%
2014 0.93% 1.02% 0.4%
2015 0.93% 0.80% 0.6%
2016 0.50% 0.50% 0.4%

Entwickung des gesamten Personalaufwandes 
im Vergleich zum Lohnaufwand, 2010–2016², ³  

¹  Die Festlegungen zur Lohnentwicklung berücksichtigen die Lohnentwicklung bei Arbeitgebern mit Bedeutung 
für den Wirtschaftsraum Zürich (UBS-Lohnumfragen), den kantonalen Finanzhaushalt und die Vorjahres-Lohnrun-
den der deutschsprachigen kantonalen Verwaltungen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte der UBS- 
Lohnumfrage der letzten fünf Jahre im Vergleich zu den Lohnrunden des Kantons (mit Teuerung, ohne Einmal-
zulagen) aufgeführt.

² Der Personal- und Lohnaufwand beschränkt sich nur auf die dem Regierungsrat unterstellten Direktionen und 
die Staatskanzlei, d. h., die Behörden, die Rechtspflege, die selbstständigen und unselbstständigen Anstalten 
sind nicht Bestandteil der Statistik.

³  2011 wurden Rückstellungen in der Höhe von 2,6 Mrd. Franken zur nachhaltigen Finanzierung der BVK einge-
stellt. 
2013 wurden von den Sanierungsrückstellungen 131 Mio. Franken aufgelöst und die Verwendung der Rückstel-
lungen um 3 Mio. Franken angepasst. 
2014 wurden von den Sanierungsrückstellungen rund 103 Mio. Franken aufgelöst. 
2016 wurden von den Sanierungsrückstellungen 69,5 Mio. Franken aufgelöst.

1.4 Entwickung des gesamten Personalaufwandes im Vergleich zum Lohnaufwand, 2010-2016

2) Der Personal- und Lohnaufwand beschränkt nur auf die dem Regierungsrat unterstellten Direktionen und der Staatskanzlei, 
d.h. die Behörden, die Rechtspflege, die selbstständigen und unselbstständigen Anstalten sind nicht Bestandteil der Statistik.
3) 2011 wurden Rückstellungen in Höhe von 2,6 Mrd. Franken zur nachhaltigen Finanzierung der BVK eingestellt.
   2013 wurden von den Sanierungsückstellungen 131 Mio. Franken aufgelöst und die Verwendung der Rückstellungen um 3 Mio. Franken angepasst.
   2014 wurden von den Sanierungsrückstellungen rund 103 Mio. Franken aufgelöst.
   2016 wurden von den Sanierungsrückstellungen 69.5 Mio. Franken aufgelöst.
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2. Allgemeines zur Personalstatistik
Als Angestellte gelten das Verwaltungs- und Betriebspersonal, welches gemäss Personalverordnung angestellt 
ist, die Lehrpersonen sowie das Polizeipersonal. Es sind ebenfalls die im Stundenlohn Angestellten in dieser Zahl 
enthalten, wie z. B. Stundenlöhner des Verwaltungs- und Betriebspersonals, kurzkursleitende Lehrpersonen. 

Als übriges Personal gelten Lernende, Schüler und Praktikanten sowie Magistratspersonen und Kommissions-
mitglieder.  

Der Beschäftigungsumfang (einer Verwaltungseinheit bzw. der Gesamtverwaltung) umfasst die Gesamtzahl 
aller während des Jahres Beschäftigten und wird in Personaleinheiten in den Kategorien Angestellte und übriges 
Personal ausgewiesen. 
 
Als volle Personaleinheit gilt eine Anstellung vom 1. Januar bis 31. Dezember bei einem Beschäftigungsgrad von 
100 Prozent der für die betreffende Personalgruppe massgebenden Stundenzahl. Eine nicht volle Personaleinheit 
ergibt sich bei nicht vollem Pensum während des ganzen Jahres oder bei zwar vollem Pensum, aber nur für eine 
beschränkte Dauer im Jahr. Der Beschäftigungsumfang ist die Summe aller Personaleinheiten.

Die Anzahl Anstellungsverhältnisse je Verwaltungseinheit bzw. der Gesamtverwaltung wird per Stichtag 
31. Dezember 2016 erhoben, wobei jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter voll gezählt wird (Kopfzählung). Die 
Anzahl Anstellungsverhältnisse ist höher als die Gesamtzahl der angestellten Personen, da dieselbe Person ver-
schiedene (Teilzeit-)Stellen innehaben kann und in diesem Fall mehrfach gezählt wird. Es werden Anstellungsver-
hältnisse der Kategorie Angestellte ausgewiesen. Nicht angegeben werden hingegen Anstellungen der Kategorie 
übriges Personal sowie die nach Lohnreglement 90 und 91 Entlöhnten (Mitglieder von Kommissionen, Lehrbeauf-
tragte/Dozenten, Dolmetscher/innen usw.), die nur für einen definierten Einsatz nach Aufwand entlöhnt werden  
(s. auch Ziff. 4.2). 

Die Verteilung der Anstellungsverhältnisse auf Männer und Frauen sowie auf Vollzeit- und auf Teilzeitanstellungen 
wird auch in Prozenten ausgewiesen.

Die Gliederung nach Personalgruppen wird entsprechend den Funktionsbereichen gemäss Personalrecht 
vorgenommen und in Personaleinheiten ausgewiesen.
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3. Gliederung nach Personalgruppen ¹ 

Beschäftigungsumfang nach Funktionscode einschliesslich Stundenlöhner 2016 2015 Differenz 
in %

Funktionsbereich

1 Administrative Funktionen 4 137 4 159 –0.5

2 Technische und handwerkliche Funktionen 1 822 1 780 2.4

3 Funktionen der Justiz (ohne Rechtspflege)  
und der Polizei
– Polizeikorps, Aspiranten (ohne Zivilangestellte) 2 503 2 481 0.9
– Flughafenpolizei (einschliesslich Stundenlöhner)  719  697 3.1
– Strafverfolgung und Justizvollzug  723  702 2.9
Total Funktionsbereich 3 3 945 3 880 1.7

4 Medizinische, soziale, erzieherische und wissenschaft-
liche Funktionen
– Gesundheitsberufe (ohne Ärzteschaft)  998 1 012 –1.3
– Ärzteschaft  296  288 3.0
– soziale, erzieherische und wissenschaftliche Funktionen  992  963 3.0
Total Funktionbereich 4 2 286 2 263 1.0

5 Land-, forst– und hauswirtschaftliche Funktionen  659  676 –2.5
– einschliesslich Reinigungspersonal  29  26 10.7
Total Funktionsbereich 5  689  702 –2.0

7 Lehrerschaft
– Mittelschullehrpersonal (einschliesslich Lehrbeauftragte) 1 574 1 574 0.0
– Berufsschullehrpersonal (einschliesslich Lehrbeauftragte) 1 346 1 366 –1.4
– Volksschullehrpersonal (einschliesslich Vikare) 10 943 10 254 6.7
Total Lehrerschaft 13 863 13 193 5.1

8 Magistratspersonen  14  13 5.6

10 Lernende 
– KV-Lernende (seit 2009 ohne Notariatslernende)  135  138 –2.5
– handwerkliche und übrige Lernende  270  251 7.6
– Lernende Gesundheitsberufe  91  115 –20.9
Total Lernende  497  505 –1.7

11 Schüler und Praktikanten
– Schülerinnen/Schüler  3  2 33.4
– Praktikantinnen/Praktikanten  263  227 15.5

12 Weitere Funktionen  125  117 7.2

Beschäftigungsumfang insgesamt
Beschäftigungsumfang ohne Volksschule 

27 643 26 841 3.0
16 700 16 588 0.7

¹ Die Gliederung nach Personalgruppen beschränkt sich seit 2009 nur noch auf die dem Regierungsrat  
unterstellten Direktionen und die Staatskanzlei, d. h., die Behörden, die Rechtspflege, die selbstständigen 
und unselbstständigen Anstalten sind nicht Bestandteil der Statistik.»    
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4.  Lohnausgaben, Beschäftigungsumfang,  
Anzahl Anstellungen

Vorbemerkungen zur nachfolgenden Übersicht

4.1  Die Lohnausgaben sind nach den Amtsnummern bzw. Buchungskreisen gegliedert, wobei zu den Lohnaus-
gaben die Konten 3000, 3001, 3010, 3011 und 3020 (siehe Personalaufwand) gerechnet werden. Das Total 
setzt sich aus den Werten der Direktionen und der Staatskanzlei zusammen. 

4.2  In den Lohnausgaben sind auch jene Hilfs- und Nebenfunktionen enthalten, für die Pauschalansätze gelten, 
welche eine Umrechnung in entlöhnte Tage und damit in Personaleinheiten nicht zulassen (z. B. Lehrbeauf-
tragte auf Entschädigungsbasis und Autorenentschädigung im Bildungswesen, Übungs- und Praktikums-
lehrer/innen an Mittelschulen, Dozentenentschädigungen an Krankenpflegeschulen, Entschädigungen an 
Konsiliarärzte und für nebenamtliche Funktionen im Strafvollzug).

4.3  Seit 1999 sind die Universität und die Fachhochschulen nicht mehr enthalten. Seit 2007 werden das Uni-
versitätsspital Zürich und das Kantonsspital Winterthur aufgrund ihrer Verselbstständigung nicht mehr in 
der Personal- und Lohnstatistik aufgeführt. 2008 wurden die Kindergärten kantonalisiert, die Personalauf-
wendungen und der Beschäftigungsumfang erhöhen sich entsprechend. Seit 2009 sind nur noch die dem 
Regierungsrat unterstellten Direktionen und die Staatskanzlei Bestandteil der Statistik, d. h., die Behörden, 
die Rechtspflege und unselbstständigen Unternehmen sind nicht integriert. Per 1. Juli 2010 wurde in der 
Gesundheitsdirektion die Zentralwäscherei veräussert.  
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5. Weitere Personalzahlen
5.1 Altersaufbau: Anzahl Frauen und Männer nach Alter

5.2 Anzahl Anstellungsverhältnisse Frauen und Männer nach Dienstjahren
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5.3  Anzahl Anstellungsverhältnisse (einschliesslich Lehrkräfte)  
Frauen und Männer nach Lohnklassen

5.4  Anzahl Anstellungsverhältnisse Frauen und Männer  
nach Voll- und Teilzeit in Prozent
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